
 

Hinweise für den Teilnehmer 
 

Das müssen Sie mitbringen: 
- Grundwerkzeug für den Ausbildungs-Endberuf 

zum jeweils passenden Lehrgang, z.B. der 
Maurer das Maurerwerkzeug oder der 
Straßenbauer das Straßenbauerwerkzeug 
(siehe zusätzliches Blatt: Werkzeugliste). 

- Fachgerechte Arbeitskleidung 

- Sicherheitsschuhe S3 

- Gehörschutz und Schutzbrille 

- Regenbekleidung 

- Gliedermaßstab, Bleistift, Schreibutensilien 

- 2 Vorhängeschlösser 

- Freizeitkleidung 

- Hausschuhe, Turnschuhe, Jogginganzug 

- Handtücher und Waschzeug 

- Krankenversicherungskarte (ggf. Impfausweis) 

- welche Berufsgenossenschaft zuständig (BG)? 

- Bankverbindung (IBAN/BIC) siehe Fahrtkosten 

 
Die Lehrgänge beginnen jeweils zum  

Wochenbeginn um 08:30 Uhr und enden am 
Freitag um 12:20 Uhr 

 
Für Teilnehmer, die zum Wochenbeginn nicht um 
08:30 Uhr anwesend sein können, ist  eine 
Anreise am Vorabend zwischen 19:00 Uhr und 
21:00 Uhr möglich. Die Anmeldung für eine 
Übernachtung ist zu Wochenbeginn bis 
spätestens 13:00 Uhr bei den pädagogischen 
Betreuern im Hauptgebäude (Raum Internat-
Anmeldung) erforderlich. 

 

Wie erreichen Sie das Bau-ABC Rostrup? 
Mit der Bundesbahn bis Bad Zwischenahn 

Ein kostenloser Zubringerdienst vom Bahnhof 
zum Bau-ABC Rostrup erwartet Sie zu 
folgenden Zeiten:   

 Montags: 

 • 08:20 Uhr (Bus Firma Pfeiffer vom Bahnhof)               

 • 08:45 Uhr (Mietwagen der Firma Taxi-Zentrale*)  

*Telefon 04403 – 4111 
 

 Sonntags:  

 • 19:50 Uhr (Mietwagen der Firma Taxi-Zentrale*) 

 • 20:50 Uhr (Mietwagen der Firma Taxi-Zentrale*) 

* Telefon 04403 – 4111 

   

Wie erreichen Sie das ABZ Mellendorf? 

Mit der Bundesbahn bis Mellendorf. Vom 
Bahnhof per Fußweg (ca. 300m)Richtung “ABZ 
Mellendorf”. 

 

Die Anfahrt mit Privatfahrzeugen entnehmen Sie 
bitte der beiliegenden Anreiseskizze. 
 

Hinweise zur Fahrgelderstattung 

Die Höhe der Fahrgelderstattung richtet sich nach den 
tarifvertraglichen Regelungen. Hiernach wird der günstigste 
Tarif des günstigsten öffentlichen Verkehrsmittels als 
Berechnungsgrundlage verwendet. Dies gilt auch bei der 
Benutzung eines PKW. (erstattet wird bei Übernachtung im 
Internat = 1 Hin- und Rückfahrt pro Woche, täglich fahrend = 
1 Wochenkarte pro Woche, keine Erstattung für Nicht-SOKA 
Betriebe wie z.B. Straßenwärter und Rechnungsempfänger) 

 

Bau-ABC Rostrup: Im Bereich der Verkehrsgemeinschaft 
Bremen / Niedersachsen (VBN) sind die Fahrpreise der VBN 
Erstattungsgrundlage. Eine Bahncard ist hier nicht 
erforderlich. 

  

ABZ Mellendorf: Im Bereich des Großraumverkehrs 
Hannover (GVH) sind die Fahrpreise des GVH 
Erstattungsgrundlage. Eine Bahncard ist hier nicht 
erforderlich.  

 

Ausserhalb des oben genannten VBN/GVH-Gebietes ist der 
Kauf der Bahncard 50 für Auszubildende erforderlich. Die 
Erstattung hierfür erfolgt bei Einreichung mit der 
Fahrtkostenerstattung am Ende des jeweiligen nächsten 
überbetrieblichen Ausbildungsblockes.  

 

Der ermäßigte Fahrpreis gilt als Erstattungsgrundlage. 
Machen Sie sich rechtzeitig mit diesen Regelungen vertraut. 
Beantragen Sie bitte die Bahncard 50 rechtzeitig vor 
Lehrgangsbeginn bei Ihrer örtlichen Verkaufsstelle der 
Deutschen Bahn AG.  

 

Weitere Infos zum Ablauf auch unter:  

www.bau-abc-rostrup.de/fahrtkosten 

www.abz-mellendorf.de/fahrtkosten 
 

Hinweise für den Ausbildungsbetrieb 
 

Wir bitten um: 
Weiterleitung des Lehrgangsplans, dieser 
Hinweise, Werkzeugliste sowie den anliegenden 
Seiten. Der Teilnehmer erhält keine direkten 
Informationen von uns übermittelt! 

Rückgabe des Stammdatenblattes und 
enthaltener Formulare, auf denen eine Rückgabe 
notiert ist. 

Internatsplatz: Ist eine Reservierung nicht 
erforderlich: teilen Sie uns dies bitte vor Beginn 
des Lehrganges unter 04403-9795-71 mit. 

 

Übersendung des Ausbildungsnachweis der 
SOKA-Bau (gilt für Ausbildungsbetriebe, die in 
die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
Wiesbaden einzahlen) zur Abrechnung der 
Verpflegungs-, Internats-, Fahrt- und 
Ausbildungskosten bis zum Beginn des 
Lehrganges. 

 

Mitteilung der Eintragungsnummer des 
bestätigten Ausbildungsvertrages nach Rücklauf 
durch Ihre zuständige Kammer. 




